
Name, Vorname des Hundehalters 

Straße und Haus-Nr. 

PLZ, Ort Telefon 

 

(Anschriftenfeld) 

 
 

Anmeldung von Hunden 
Hiermit melde ich (Anzahl)  Hund/e(Hunderasse)    

Gefährliche Hunde ja nein ab dem   an 

Der Hund/die Hunde: 

 
 
 

 
 

 

1. Werden im selben Haushalt noch weitere Hunde gehalten? 
2. Es wird ein Antrag auf Befreiung bzw. Ermäßigung des 

Hundesteuersatzes gestellt. 
Begründung: 

Abmeldung von Hunden (Hundesteuermarke bitte  zurückgeben) 

nein ja 

ja 

wieviel? 

nein 

Hiermit melde ich (Anzahl)  Hund/e(Hunderasse)    

Gefährliche Hunde ja nein ab dem   ab 
 

verstorben/getötet/eingeschläfert wann? 

abgegeben 
neue Adresse des Besitzers: 

entlaufen wann? 
 

Der Hundehalter ist verzogen am: 
neue Adresse: 

 
 

Ort, Datum      
Unterschrift des Hundehalters 

 
wird von der Verwaltung ausgefüllt: 

 
 
Buchungsnummer: 

 
die Steuerpflicht beginnt bzw. endet am: 

Hundesteuer- 
markennummer 

abgesetzt 
ja nein 

Gemeinde Borxleben 
über Stadtverwaltung Artern 
Brauereistr. 3 
06556 Artern 

wurde/n gekauft 
wo und wann: 

 

wurde/n beim Zuzug mitgebracht 

bisherige Adresse: 
 
 
in welcher Gemeinde und bis wann wurde Hundesteuer gezahlt? 

ist/sind zugelaufen von der eigenen Hündin geworfen 

 



Meldebogen für Hundehalter 
Anzeige der Kennzeichnung (§ 2 Abs. 4 Satz 2 ThürTierGefG): 

 

 Bitte bis zum ausgefüllt zurück an: 
 
 

Gemeinde Borxleben 
über Stadtverwaltung Artern 
Brauereistr.3 
06556 Artern 

 

Die Anzeige der Kennzeichnung dient dazu, die Person des Hundehalters 
zuverlässig zu identifizieren. 

 

Name des Hundes  
Hundemarken-Nummer  
Geschlecht des Hundes  
Geburtsdatum des Hundes  
Kennnummer des Transponders 
des Hundes 

 

Rasse des Hundes oder Kreuzung 
(bei Mischlingen alle Rassen angeben) 

 

Aussehen des Hundes  
Beginn der Haltung des Hundes  
Name und Geburtstag des Halters  

Anschrift, Telefon-Nr.: des Halters  

 
 

 
Datum, Unterschrift des Halters 

 
 

 Eine Kopie des Versicherungsscheins der Hundehalterhaftpflicht 
ist beizufügen! 
  


	Anmeldung von Hunden
	Anzeige der Kennzeichnung (§ 2 Abs. 4 Satz 2 ThürTierGefG):


